
16 K 15.30522

Verwaltungsgericht München

Urteil vom 15.09.2015

T e n o r

I. Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom ... März 2015 wird in den Nrn. 4 und 5
aufgehoben.

Die Beklagte wird verpflichtet festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG hinsichtlich
Armenien vorliegen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Parteien tragen die Kosten des Verfahrens je zur Hälfte.

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.

Der jeweilige Kostenschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe
des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger vorher Sicherheit in gleicher
Höhe leistet.

T a t b e s t a n d

Die am ... ... 1987 geborene Klägerin ist armenischer Staatsangehörigkeit. Sie reiste eigenen Angaben zufolge

am 9. Juni 2013 gemeinsam mit ihrem Ehemann in das Bundesgebiet ein und stellte hier am 20. Juni 2013

einen Asylantrag.

Bei Anhörungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) am 20. Juni 2013 und am

21. Januar 2014 erklärte die Klägerin u. a., sie habe mit ihrem Ehemann in der armenischen Stadt ... gelebt.

Ihre Mutter lebe in der Türkei, ihr Vater sei 1997 verstorben. Eine ihrer Schwestern lebe bei der Mutter in der

Türkei, ein Bruder sei verheiratet und lebe in Russland. Eine ebenfalls verheiratete Schwester lebe in ..., drei

Tanten  würden  sich  ebenfalls  noch  in  Armenien  aufhalten.  Im  Februar  2013  habe  ihr  Mann  Probleme

bekommen, weil er für die Präsidentschaftswahlen am 18. oder 19. Februar 2013 Stimmen hätte „sammeln“

müssen; dies habe nicht wie erwartet funktioniert. Das Ehepaar sei daraufhin in Gefahr gewesen und habe

Armenien  verlassen  müssen.  Einzelheiten  zu  den  Aktivitäten  des  Ehemanns  konnte  die  Klägerin  nicht

angeben.

Am 20. Februar 2015 erklärte der Ehemann der Klägerin gegenüber der Stadt ..., dass er seinen am 20. Juni

2013 gestellten Asylantrag sowie einen am 16. August 2013 für die am ... ... 2013 geborene Tochter gestellten

Asylantrag zurücknehme. In einem Schreiben der Stadt ... an das Bundesamt vom 20. Februar 2015 wird die

Niederschrift über die Antragsrücknahme übermittelt und mitgeteilt, der Ehemann der Klägerin habe derzeit

kein gutes Verhältnis zu dieser und zu seiner Schwiegermutter.  Er bitte deshalb darum, an ihn gerichtete

Schreiben an eine andere Adresse zu schicken. Der Ehemann der Klägerin habe mitgeteilt, dass er dringend

wieder in sein Heimatland zurückkehren wolle.
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Mit Bescheid vom ... März 2015, der Klägerin mit Schreiben vom 16. April 2015 übermittelt, wurden deren

Anträge auf  Zuerkennung der  Flüchtlingseigenschaft  (Ziffer  1  des  Bescheides)  und auf  Asylanerkennung

(Ziffer 2) jeweils als offensichtlich unbegründet abgelehnt.  Weiter wurde der subsidiäre Schutzstatus nicht

zuerkannt (Ziffer 3) und festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht

vorlägen (Ziffer 4). Die Klägerin wurde aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche

nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Für den Fall der nicht fristgerechten Ausreise wurde die

Abschiebung nach Armenien oder in einen anderen Staat, in den die Klägerin einreisen darf oder der zu ihrer

Rückübernahme verpflichtet  ist,  angedroht  (Ziffer  5).  Zur Begründung wurde u.a.  ausgeführt,  die Voraus-

setzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Anerkennung als Asylberechtigte lägen

offensichtlich nicht vor. Die Klägerin habe ausdrücklich erklärt, dass sie persönlich keine eigenen Asylgründe

habe. Im Übrigen sei auch der Sachvortrag, der Ehemann der Klägerin habe wegen politischer Aktivitäten

Probleme an seinem Arbeitsplatz bekommen, nicht glaubhaft, da dieser durch die Rücknahme seines Asyl -

antrags zu erkennen gegeben habe, dass er keine Verfolgungsmaßnahmen im Heimatland befürchte. Auch die

Voraussetzungen für die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus und Abschiebungsverbote lägen nicht vor.

Die  derzeitigen  humanitären  Bedingungen  in  Armenien  würden  nicht  zu  der  Annahme  führen,  dass  bei

Abschiebung der Klägerin eine Verletzung des Art. 3 EMRK vorliege. Die hierfür vom EGMR geforderten

hohen  Anforderungen  an  den  Gefahrenmaßstab  seien  nicht  erfüllt.  Auch  unter  Berücksichtigung  der

individuellen Umstände der Klägerin sei die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Art. 3 EMRK durch die

Abschiebung nicht beachtlich. Individuelle gefahrerhöhende Umstände seien von der Klägerin weder glaub-

haft gemacht noch seien diese ersichtlich. Es drohe der Klägerin auch keine individuelle Gefahr für Leib oder

Leben, die zur Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 7 AufenthG führen würde.

Am 24. April 2015 erhob die Klägerin über ihren Bevollmächtigten Klage gegen den Bescheid des Bundes -

amtes vom ... März 2015 und stellte einen Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO. Zur Begründung trug sie im

Wesentlichen vor, ihr Ehemann habe bereits in Armenien Alkoholprobleme gehabt. Als die Klägerin nach der

Geburt ihrer Tochter am ... 2013 aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sei, habe sie leere Alkohol -

flaschen in der ganzen Wohnung vorgefunden. Die Klägerin schildert weiter Vorfälle im Januar 2014 und

Mitte 2014, bei denen sie vom Ehemann geschlagen worden sei. Nach einem Vorfall am 4. März 2015 habe

die Klägerin den Ehemann nicht mehr in die Wohnung gelassen. Nach dem 6. März 2015 habe sie ihn nicht

wiedergesehen und schließlich erfahren, dass er nach Armenien ausgereist sei. Bei einer Rückkehr der Kläge-

rin nach Armenien sei zu befürchten, dass der Ehemann hiervon durch einen Zustellungsbevollmächtigten in

Deutschland erfahre. Derzeit seien familienrechtliche Anträge anhängig zur Ehescheidung und Übertragung

des Sorgerechts auf die Mutter. Es sei damit zu rechnen, dass der Ehemann der Klägerin bis zu einer rechts-

kräftigen Entscheidung Ansprüche zur Aufenthaltsbestimmung der Kinder aus dem Sorgerecht herleite und

neben der Klägerin auch die Kinder gefährdet sein würden.
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Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den  Bescheid  vom ...  März  2015  aufzuheben  und  die  Beklagte  zu  verpflichten,  der  Klägerin  den
subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen,

hilfsweise, die Beklagte zu verpflichten, Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5, 7 Satz 1 AufenthG
festzustellen.

Mit Schreiben vom 29. April 2015 legte das Bundesamt die Behördenakte vor, ohne einen Antrag zu stellen.

Mit  Beschluss  vom 6.  Mai  2015  ordnete  das  Gericht  die  aufschiebende  Wirkung  der  Klage  gegen  den

Bescheid des Bundesamtes vom ... März 2015 an (Az.: M 16 S 15.30523).

Der Rechtsstreit wurde mit Beschluss vom 21. Mai 2015 gemäß § 76 Abs. 1 AsylVfG zur Entscheidung auf

den Einzelrichter übertragen.

Zu weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung am 15.

September 2015, die Gerichtsakte im vorliegenden Verfahren und im Verfahren M 16 S 15.30523 sowie auf

die vorgelegte Behördenakte Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

Der Klägerin steht ein Anspruch auf die Feststellung zu, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG

hinsichtlich Armenien vorliegen. Der Bescheid des Bundesamtes vom ... März 2015 erweist sich insoweit als

rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO), als in Nr.

4 das Vorliegen dieses Abschiebungsverbots verneint und in Nr. 5 die Abschiebung angedroht wird. Soweit die

Klägerin dagegen einen weitergehenden Anspruch auf Zuerkennung subsidiären Schutzes geltend macht, ist

die Klage unbegründet.

1. Aufgrund der besonderen Sachlage im konkreten Einzelfall der Klägerin liegen die Voraussetzungen eines

Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG hinsichtlich Armenien vor.

a) Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung

der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten - EMRK -

ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand u.a. einer unmenschlichen

oder  erniedrigenden  Behandlung  unterworfen  werden.  Eine  derartige  Behandlung  kann  sich  sowohl  aus

konkret gegen den Betroffenen gerichteten Maßnahmen wie auch aus einer schlechten allgemeinen Situation

mit unzumutbaren Lebensbedingungen ergeben. Nach obergerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BVerwG, U.v.

31.1.2013 - 10 C 15/12 - juris; BayVGH, U.v. 21.11.2014 - 13a B 14.30284 - juris Rn. 17) berücksichtigt diese
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Vorschrift  nicht  nur  Gefahren  für  Leib  und  Leben,  die  seitens  eines  Staates  oder  einer  staatsähnlichen

Organisation drohen. Humanitäre Verhältnisse verletzen Art. 3 EMRK zum einen in ganz außergewöhnlichen

Fällen,  wenn  die  humanitären  Gründe  gegen  die  Ausweisung  „zwingend“  sind.  Zum anderen  kann  eine

Verletzung dieser Vorschrift darin zu sehen sein, dass es dem Betroffenen nicht mehr gelingt, seine elemen-

taren Bedürfnisse  wie  Nahrung,  Hygiene und Unterkunft  zu befriedigen.  Es  ist  darauf  abzustellen,  ob es

ernsthafte und stichhaltige Gründe dafür gibt, dass der Betroffene tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK

widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu werden.

b)  Aufgrund  der  ausführlichen,  glaubwürdigen  und  im  Wesentlichen  widerspruchsfreien  Schilderung  der

Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 15. September 2015 ist  anzunehmen, dass diese aller Wahr-

scheinlichkeit nach alleine mit ihren 2013 und 2014 geborenen Kindern in die Stadt ... zurückkehren würde,

aus  der  sie  stammt.  Sie  hat  sich  endgültig  von  ihrem Ehemann  getrennt,  der  bislang  in  die  beantragte

Scheidung nicht  eingewilligt  hat.  Die  Ursachen der Trennung -  insbesondere  wiederholte  Drohungen und

Gewalttätigkeiten  und  die  Vernachlässigung  der  gemeinsamen  Kinder,  im Zusammenhang  mit  massivem

Alkoholkonsum - hat die Klägerin vor Gericht plastisch und einleuchtend geschildert. Ihre Angaben stehen

ferner in Einklang mit den Aussagen des Ehemanns gegenüber der Stadt ... im Rahmen der Vorsprache am 20.

Februar 2015. Weiter ist der Beurteilung zugrunde zu legen, dass die Klägerin in Armenien nicht über Ver-

wandtschaft verfügt, von der sie materielle Unterstützung und Schutz vor Übergriffen Dritter erhalten könnte.

Der diesbezügliche Vortrag entspricht weitgehend früheren Angaben der Klägerin gegenüber dem Bundesamt,

auch wenn sich die familiären Verhältnisse teilweise weiter entwickelt  haben. So hält  sich die Mutter der

Kläger sei  Mai 2014 nicht  mehr  in der Türkei,  sondern im Bundesgebiet  auf;  eine Schwester  lebt  in der

Türkei, eine andere - zu der der Kontakt abgebrochen ist - mittlerweile wohl in Russland. Es kann nicht ange-

nommen werden, dass die Klägerin nennenswerte Unterstützung von den beiden noch in Armenien lebenden

Tanten erhalten würde, zu denen sie kaum Kontakt hat. Der Aufenthaltsort des Ehemanns ist unbekannt.

c) Nach Angaben des Auswärtigen Amtes (vgl. Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der

Republik Armenien vom 24.4.2015, dort Ziff. II.1.8.) ist die Rolle der Frau in Armenien durch das in der

Bevölkerung verankerte patriarchalische Rollenverständnis geprägt. Nach dem „Global Gender Gap Report

2014“ belege Armenien hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter den 103. von 142 Plätzen. Häusliche

Gewalt bleibe weiterhin ein akutes Problem. In den ersten 8 Monaten des Jahres 2014 seien laut Polizei -

angaben 1.501 Fälle von häuslicher Gewalt registriert  worden; in 11 Fällen seien weibliche Opfer an den

Folgen gestorben. Bei Fällen häuslicher Gewalt gegen Frauen sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. In

ganz Armenien gebe es lediglich ein Frauenhaus in Eriwan, das Platz für zehn Frauen biete und meist voll

belegt sei. Im Mai 2013 sei von der Nationalversammlung ein Gesetz zur konkreten Umsetzung der Gleich-

stellung von Mann und Frau angenommen worden.  Die  NRO „Women’s  Rights  Centre“  habe 2009 dem

Sozialministerium einen Gesetzentwurf zum Thema Gewalt in der Familie vorgelegt, der lange beraten und

schließlich abgelehnt worden sei. Laut einer Stellungnahme des Sozialministeriums vom Januar 2013 sollten

die Anregungen in bereits bestehende Gesetze einfließen. Es gebe einen „Nationalen Aktionsplan zur Eindäm-
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mung geschlechtsspezifischer Gewalt“. Es gebe belastbare Berichte, wonach armenische Frauen und Mädchen

zur Prostitution sowohl in die Vereinigten Arabischen Emirate als auch in die Türkei verbracht würden. Die

Regierung bemühe sich darum, den Menschenhandel  einzudämmen. Der Opferschutz werde in der Praxis

jedoch häufig vernachlässigt. Nach dem Bericht von amnesty international „No Pride in silence - countering

violence in the family in Armenia” vom November 2008 unterstützt der armenische Staat Frauen, die von

häuslicher Gewalt betroffen sind, u.a. nicht bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. In der Realität sei die Rück-

kehr in das Elternhaus die einzig verfügbare Option für die große Mehrheit von Opfern häuslicher Gewalt.

Nach den sozialen Normen in Armenien werde eine verheiratete Frau jedoch dem Verantwortungsbereich der

Familie des Ehemanns zugeordnet, sobald sie geheiratet hat. Dies erschwere eine Hilfestellung durch eigene

Angehörige der  Frau erheblich.  Die  sozialen  Normen würden Frauen,  welche  die  Ehewohnung verlassen

haben,  streng bestrafen.  Regelmäßig werde eine Versöhnung mit  dem Täter und die Rückkehr zu diesem

erwartet.  Nach Einschätzung der  Schweizerischen Flüchtlingshilfe  (vgl.  Bericht  „Armenien:  Zwangsheirat

jesidischer Witwen,  Verbrechen im Namen der Ehre und Sorgerecht“ vom 6.5.2014) können in Armenien

Frauen ihren Lebensunterhalt  und den ihrer Kinder nicht  ohne familiäre  Unterstützung bestreiten.  Zudem

würden  geschiedene  und  allein  stehende  Frauen  von  der  Gesellschaft  stigmatisiert.  Nur  eine  Minderheit

versuche mit Hilfe von Nichtregierungsorganisationen, ein selbstständiges Leben aufzubauen, was in Jerewan

zudem eher möglich erscheine als in anderen Regionen Armeniens. Aufgrund der ausgeprägten patriarchali-

schen Strukturen in Armenien und des Drucks durch Familie und Gemeinschaft stünden betroffene Frauen vor

großen  Hindernissen,  wenn  sie  sich  Entscheidungen  des  Familienoberhaupts  widersetzten  oder  sich  zur

Durchsetzung ihrer Rechte an Behörden wenden würden. Dem Bericht der US-Regierung vom 25. Juni 2015

zur Menschenrechtspraxis in Armenien für 2014 zufolge werden u. a. Vergewaltigungen innerhalb der Familie

aufgrund sozialer Normen in Armenien selten angezeigt, obwohl sie weit verbreitet seien. Diese Straftaten

seien mit einem sozialen Stigma behaftet.  Die Schuld für solche Vorfälle werde oftmals dem Opfer zuge-

schrieben. Staatliche Stellen würden Fälle häuslicher Gewalt nicht effektiv verfolgen. Die Arbeitslosigkeit bei

Frauen sei überdurchschnittlich hoch. Diese seien überwiegend in Niedriglohnbereichen beschäftigt. Hinzu

komme, dass Frauen in 2012 durchschnittlich nur ungefähr 60 Prozent des Verdienstes von Männern erhalten

hätten. Die Stereotypen über die Geschlechterrollen in der Familie und der Gesellschaft seien tief verankert

und würden im Bildungssystem verstärkt. Nach Informationen des Bundesamtes für Migration der Schweiz

(vgl. Bericht „Fokus Armenien - Häusliche Gewalt: Staatlicher Schutz und nichtstaatliche Unterstützung“ vom

2.7.2013) haben geschiedene Frauen in der armenischen Gesellschaft einen tieferen Stellenwert. Die soziale

Kontrolle insbesondere auf dem Land sei groß, womit sich die Angst davor erkläre, sich gesellschaftlich zu

exponieren. Eine Studie zeige, dass nur 3,4% der Frauen, die innerhalb der Familie misshandelt würden, die

Polizei aufsuchten. Die Mehrheit der Frauen kehre nach einem Aufenthalt in einem Frauenhaus von durch-

schnittlich ein bis drei Monaten zum Ehemann und dessen Familie zurück, wofür vor allem sozioökonomische

Gründe maßgeblich seien. Den Frauen sei es häufig nicht möglich, ihren eigenen und den Lebensunterhalt der

Kinder ohne familiäre Unterstützung zu bestreiten. Geschiedene und allein stehende Frauen seien zudem mit

einem sozialen Stigma behaftet.
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Das  Auswärtige  Amt  gibt  weiter  an  (vgl.  Bericht  über  die  asyl-  und abschiebungsrelevante  Lage  in  der

Republik Armenien vom 24.4.2015, dort Ziff. IV.1.1.), ein beachtlicher Teil der Bevölkerung sei nach wie vor

finanziell nicht in der Lage, seine Versorgung mit den zum Leben notwendigen Gütern ohne Unterstützung

durch humanitäre Organisationen sicherzustellen. Amtlichen Angaben für das Jahr 2013 zufolge würden 32

Prozent  der  Armenier  unterhalb des  Existenzminimums leben.  Der  Großteil  der  Armenier  gehe mehreren

Erwerbstätigkeiten und darüber hinaus privaten Geschäften und Gelegenheitsarbeiten nach.

d) Das Gericht geht aufgrund der vorgenannten Erkenntnismittel und den Ergebnissen der informatorischen

Befragung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 15. September 2015 im vorliegenden Einzelfall

davon aus, dass die Klägerin bei Rückkehr nach Armenien mit hoher Wahrscheinlichkeit  einer unmensch-

lichen und erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt wäre.

Diese konkrete Gefahr droht  im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung nicht  allein aufgrund der allge-

meinen humanitären Situation in Armenien. Vielmehr wäre die Klägerin aufgrund ihrer besonderen familiären

Verhältnisse in Armenien aller Wahrscheinlichkeit nach einer sozialen Isolation ausgesetzt. Die Klägerin hat

sich wegen häuslicher  Gewalt  von ihrem Ehemann getrennt;  nach  den herrschenden sozialen Normen in

Armenien ist sie jedoch weiter für den Zusammenhalt der gesamten Familie verantwortlich; ihr würde die

Berechtigung zu einem vom Ehemann unabhängigen Leben abgesprochen. Erschwert wird die Situation der

Klägerin durch die bislang unterbliebene Scheidung; sie dürfte in Armenien erst recht nicht als legitimiert

angesehen  werden,  eine  dauerhafte  eigenständige  Existenz  als  alleinerziehende  Mutter  aufzubauen.  Mit

diesem sozialen Stigma wäre die Klägerin in ... bei allen Bekannten behaftet; sowohl sie wie ihr Ehemann

stammen aus diesem Ort und haben dort als Ehepaar gelebt, so dass der Status der Klägerin für den dortigen

Bekanntenkreis sofort offensichtlich wäre. Aus Sicht vieler Armenier würde sie als weitgehend schutz- und

wehrlos erscheinen. Bei der Klägerin bestünde eine erheblich erhöhte Gefahr, Opfer von Übergriffen Dritter

zu werden, z.B. in Form einer Verschleppung in das Ausland, wie sie nach den genannten Berichten in Arme-

nien häufig vorkommt. Weiter ist nach den vorliegenden Informationen davon auszugehen, dass der armeni-

sche Staat weder willens noch in der Lage ist, alleinstehende Frauen in einer derartigen Situation vor Gewalt-

akten und Diskriminierungen effektiv zu schützen und Auswege aus dieser Lage zu ermöglichen. Bereits diese

besondere Sachlage im vorliegenden Einzelfall ist als Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK zu qualifizie-

ren.

Hinzu käme - in Verbindung mit dieser gesellschaftlichen Ausgrenzung - eine möglicherweise prekäre wirt -

schaftliche Lage der Klägerin. Es kann nicht angenommen werden, dass sie als alleinerziehende Mutter von

zwei Kleinkindern genügend Unterstützung erfahren würde, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Die

ohnehin gravierenden Probleme für alleinstehende Frauen in Armenien, durch eigene Erwerbsarbeit ihre Exis -

tenz zu sichern, würden durch die Notwendigkeit der Betreuung zweier Kleinkinder weiter verschärft. Auch ist

nicht anzunehmen, dass die mit einem gesellschaftlichen Makel behaftete Klägerin von (früheren) Bekannten

oder sonstige Personen Unterstützung bei der Arbeits- und Wohnungssuche und Kinderbetreuung erfahren
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würde.

Bei  der  Gefahrenprognose  im Rahmen  der  Prüfung  eines  Abschiebungsverbots  ist  auf  den  tatsächlichen

Zielort des Ausländers bei einer Rückkehr abzustellen, regelmäßig auf dessen Herkunftsregion. Kommt diese

als  Zielort  wegen der  dem Betroffenen dort  drohenden Gefahr  nicht  in  Betracht,  kann er  nur  unter  den

Voraussetzungen des Art. 8 der Richtlinie 2004/83/EG auf eine andere Region des Landes verwiesen werden

(BVerwG, U.v. 31.1.2013 - 10 C 15/12 - juris). Es kann hier nicht angenommen werden, dass die Klägerin z.

B.  nach  Jerewan  gehen  würde,  weil  dort  möglicherweise  etwas  günstigere  Rahmenbedingungen  für  eine

alleinstehende Frau bestehen, um sich eine eigenständige Existenz aufzubauen. Die Klägerin hat in Armenien

stets in ... gelebt. Es ist ihr nicht zumutbar, sich andernorts niederzulassen, wo sie mit den örtlichen Verhält -

nissen  nicht  vertraut  und  über  keinerlei  Kontakte  verfügen  würde.  Dieser  Nachteil  würde  zudem  den

eventuellen Vorteil, dass alleinstehende Frauen in Jerewan unter Umständen grundsätzlich eher gesellschaftl -

ich akzeptiert werden, voraussichtlich wieder aufwiegen.

2. Der Klägerin steht dagegen kein Anspruch auf die Zuerkennung subsidiären Schutzes nach § 4 AsylVfG zu.

Dem Vortrag der Klägerin lassen sich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass sie im Falle

einer  Rückkehr  nach Armenien mit  beachtlicher  Wahrscheinlichkeit  Übergriffe  ihres  Ehemanns  als  nicht-

staatlichem Akteur im Sinne von § 3c Nr. 3 AsylVfG ausgesetzt sein könnte. Der Aufenthaltsort des Ehemanns

ist derzeit unbekannt; weiter hat er mit der Klägerin seit der letzten Begegnung im März 2015 keinen Kontakt

mehr gesucht. Aufgrund ihrer glaubwürdigen Angaben ist auch davon auszugehen, dass die Klägerin unter

keinen  Umständen  mehr  zu  ihrem Mann  zurückkehren  will.  Es  kann  nicht  ohne  weiteres  angenommen

werden, dass der Ehemann die Klägerin in Armenien suchen, auffinden und versuchen würde, sie und die

beiden Kinder gewaltsam zu sich zu holen. Aus diesen Umständen ist derzeit keine erhebliche konkrete Gefahr

erneuter Drohungen oder Misshandlungen von Seiten des Ehemanns herzuleiten.

Der Tatbestand des § 60 Abs. 7 AufenthG ist gegenüber dem Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG

materiell nachrangig (vgl. BayVGH, B.v. 4.8.2015 - 13a ZB 15.30032 - juris Rn.9); es bedarf daher hier keiner

weiteren Klärung, ob er hier vorliegen würde.

Infolge des festzustellenden Abschiebungsverbots ist auch die Abschiebungsandrohung in Nr. 5 des Bescheids

aufzuheben. Im Umkehrschluss zu § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylVfG ist  der Erlass einer Abschiebungs -

androhung unzulässig, wenn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegen (vgl. BayVGH, U.v.

23.11.2012 -  13a B 12.30061 -  juris  Rn.  28).  Auch Nr.  5  des  streitgegenständlichen Bescheids  ist  daher

rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO.
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Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 VwGO i. V. m.

§§ 708 ff. ZPO.
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